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2839/A XXVII. GP - Textgegenüberstellung zum Initiativantrag 
der Abgeordneten Karlheinz Kopf, Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA,  

Kolleginnen und Kollegen 
 

 
Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 03.10.2022 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 03.10.2022 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

 Bundesgesetz, mit dem das 
Ausfuhrfinanzierungsförderungsgesetz geändert 
wird 

 

 Der Nationalrat hat beschlossen:  

Link zur tagesaktuellen RIS-Fassung 

(dort kann auch nach Fassungen mit anderen Stichtagen 
gesucht werden) 

Hinweis der ParlDion: Im Eingang einer Novelle ist die 
Fundstelle der Stammfassung zu nennen; daher müsste es 
richtig lauten: 

Das Ausfuhrfinanzierungsförderungsgesetz, 
BGBl. Nr. 196/1967, zuletzt geändert …… : 

Das Ausfuhrfinanzierungsförderungsgesetz, BGBl. 
Nr. 216/1981, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 42/2017 wird wie folgt geändert: 

 

 In § 1 Abs. 1 wird die Wortfolge „bis 31. Dezember 2023“ 
durch die Wortfolge „bis 31. Dezember 2028“ ersetzt. 

 

§ 1. (1) Der Bundesminister für Finanzen wird 
ermächtigt, bis 31. Dezember 2023 namens des Bundes 
Haftungen in Form von Garantien für Kreditoperationen 
(Anleihen, Darlehen, Kredite oder sonstige 
Verpflichtungen) zu übernehmen, die von dem 
Bevollmächtigten des Bundes gemäß § 5 Abs. 1 
Ausfuhrförderungsgesetz, BGBl. Nr. 215/1981, in der 
jeweils geltenden Fassung, durchgeführt werden, wenn 
der Erlös der Kreditoperationen 

 (a) zur vollen oder teilweisen Finanzierung von 
Rechtsgeschäften oder Rechten, für die der Bund 
die Haftung nach dem Ausfuhrförderungsgesetz, 
BGBl. Nr. 215/1981, oder dem 

 § 1. (1) Der Bundesminister für Finanzen wird 
ermächtigt, bis 31. Dezember 20232028 namens des 
Bundes Haftungen in Form von Garantien für 
Kreditoperationen (Anleihen, Darlehen, Kredite oder 
sonstige Verpflichtungen) zu übernehmen, die von dem 
Bevollmächtigten des Bundes gemäß § 5 Abs. 1 
Ausfuhrförderungsgesetz, BGBl. Nr. 215/1981, in der 
jeweils geltenden Fassung, durchgeführt werden, wenn 
der Erlös der Kreditoperationen 

 (a) zur vollen oder teilweisen Finanzierung von 
Rechtsgeschäften oder Rechten, für die der Bund 
die Haftung nach dem Ausfuhrförderungsgesetz, 
BGBl. Nr. 215/1981, oder dem 
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https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10006271
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 03.10.2022 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 03.10.2022 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 
Ausfuhrförderungsgesetz 1964, BGBl. Nr. 200, 
in der jeweils geltenden Fassung, übernommen 
hat, oder 

 (b) zur vollen oder teilweisen Finanzierung von 
Rechtsgeschäften oder Rechten, die den 
gesetzlichen Voraussetzungen des 
Ausfuhrförderungsgesetzes, BGBl. Nr. 215/1981, 
in der jeweils geltenden Fassung, entsprechen 
und für die ein von dem Bevollmächtigten des 
Bundes überprüfter Kreditversicherer die 
Haftung übernommen hat, oder 

 (c) zur vollen oder teilweisen Finanzierung von 
Rechtsgeschäften oder Rechten, die den 
gesetzlichen Voraussetzungen des 
Ausfuhrförderungsgesetzes, BGBl. Nr. 215/1981, 
in der jeweils geltenden Fassung, entsprechen 
und für die eine Haftung der Austria 
Wirtschaftsservice G.m.b.H. übernommen wurde, 
oder 

 (d) zur vollen oder teilweisen Finanzierung von 
Rechtsgeschäften oder Rechten, die den 
gesetzlichen Voraussetzungen des 
Ausfuhrförderungsgesetzes, BGBl. Nr. 215/1981, 
in der jeweils geltenden Fassung, entsprechen 
und für die eine internationale Organisation, 
deren Bonität außer Zweifel steht, eine Haftung 
übernommen hat, oder 

 (e) zur Zwischenveranlagung im Rahmen des 
Exportfinanzierungsverfahrens durch den vom 
Bund Bevollmächtigten, oder 

 (f) zur Bezahlung von Verpflichtungen des vom 
Bund Bevollmächtigten, für die Garantien nach 
diesem Bundesgesetz übernommen worden sind, 

dient. 

Ausfuhrförderungsgesetz 1964, BGBl. Nr. 200, 
in der jeweils geltenden Fassung, übernommen 
hat, oder 

 (b) zur vollen oder teilweisen Finanzierung von 
Rechtsgeschäften oder Rechten, die den 
gesetzlichen Voraussetzungen des 
Ausfuhrförderungsgesetzes, BGBl. Nr. 215/1981, 
in der jeweils geltenden Fassung, entsprechen 
und für die ein von dem Bevollmächtigten des 
Bundes überprüfter Kreditversicherer die 
Haftung übernommen hat, oder 

 (c) zur vollen oder teilweisen Finanzierung von 
Rechtsgeschäften oder Rechten, die den 
gesetzlichen Voraussetzungen des 
Ausfuhrförderungsgesetzes, BGBl. Nr. 215/1981, 
in der jeweils geltenden Fassung, entsprechen 
und für die eine Haftung der Austria 
Wirtschaftsservice G.m.b.H. übernommen wurde, 
oder 

 (d) zur vollen oder teilweisen Finanzierung von 
Rechtsgeschäften oder Rechten, die den 
gesetzlichen Voraussetzungen des 
Ausfuhrförderungsgesetzes, BGBl. Nr. 215/1981, 
in der jeweils geltenden Fassung, entsprechen 
und für die eine internationale Organisation, 
deren Bonität außer Zweifel steht, eine Haftung 
übernommen hat, oder 

 (e) zur Zwischenveranlagung im Rahmen des 
Exportfinanzierungsverfahrens durch den vom 
Bund Bevollmächtigten, oder 

 (f) zur Bezahlung von Verpflichtungen des vom 
Bund Bevollmächtigten, für die Garantien nach 
diesem Bundesgesetz übernommen worden sind, 

dient. 
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